
möglich, wenn das Modul erneut angeboten wird. Es
wird empfohlen, das Modul erneut zu besuchen. Wie-
derholungsprüfungen können nach Maßgabe des Mo-
dulverantwortlichen auch in einer anderen Form als
der ursprünglichen erfolgen.“

Änderungen in den Anlagen

1. In Anlage 2 wird der Inhalt der Zelle mit dem Inhalt
„s. Professionalisierungsbereich“ wie folgt gefasst:

„s. fachspezifische Prüfungsordnung für den Profes-
sionalisierungsbereich (Hauptfach-Nebenfach-Bache-
lorstudiengänge)“

2. Die Anlagen 4, 5 und 6 entfallen.

Artikel 3

Die fachspezifische Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang „Frankoromanistik/Französisch:
Sprachen, Literaturen und Kulturen Frankreichs und
der Frankophonie – Langues, Littératures et Cultures
françaises et francophones“ mit Haupt- und Neben-
fach erhält folgende Fassung:

Änderungen im Abschnitt 1

Regelungen für das Hauptfach, General Studies und
den Professionalisierungsbereich

In § 10 wird folgender Absatz 2 eingefügt, der bis-
herige Text wird Absatz 1:

„(2) Studierende, die das Prüfungsverfahren in
dem Modul FD 1 bereits vor dem 1. April 2008 eröff-
net haben, beenden es mit zwei Teilprüfungen.“

Änderungen in den Anlagen

In der Anlage 2 in der Spalte „MP/TP“, in der Zeile
„FD 1“ wird die Angabe „2 TP“ durch die Angabe
„MP“ ersetzt.

Artikel 4

(1) Die Änderung entsprechend Artikel 1 tritt mit
Wirkung vom 1. Oktober 2005 in Kraft. 

(2) Die Änderung entsprechend Artikel 2 mit Wir-
kung vom 1. Oktober 2007 in Kraft. 

(3) Die Änderung entsprechend Artikel 3 tritt mit
Wirkung vom 1. April 2008 in Kraft. 

(4) Diese Änderungsordnung tritt mit der Genehmi-
gung durch den Rektor der Universität Bremen in Kraft.
Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen
veröffentlicht.

Genehmigt, Bremen, den 11. April 2008

Der Rektor
der Universität Bremen

Änderung zur Fachspezifischen Prüfungsordnung
für den Bachelorstudiengang „Fachbezogene Bil-

dungswissenschaften“ (FBW) der Universität Bremen

Vom 16. Februar 2006

hier: Anlage 1g „Frankoromanistik/Französisch“

Vom 12. Dezember 2007

Der Fachbereichsrat 10 „Sprach- und Literaturwis-
senschaften“ hat auf seiner Sitzung am 12. Dezember
2007 gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) i.V.m. § 62 BremHG in der
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007
(Brem.GBl. S. 339) folgende Änderungsordnung be-
schlossen: 

Artikel 1

Die Anlage 1g „Frankoromanistik/Französisch“ (ge-
nehmigt am 2. Februar 2007, Brem.ABl. S. 511, 513)
zur fachspezifischen Prüfungsordnung für den Bache-
lorstudiengang „Fachbezogene Bildungswissenschaf-
ten“ vom 16. Februar 2006 (Brem.ABl. S. 319) erhält
folgende Fassung:
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Artikel 2

Die Anlage 1g „Frankoromanistik/Französisch“ zur
fachspezifischen Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang „Fachbezogene Bildungswissenschaften“
vom 16. Februar 2006 (Brem.ABl. S. 319) erhält folgen-
de Fassung:

1. An § 7 wird folgender Absatz 2 angehängt, der bis-
herige Text des Paragrafen wird Absatz 1:

„(2) Studierende, die das Prüfungsverfahren im
Modul FD 1 bereits vor dem 1. April 2008 eröffnet
haben, beenden es mit zwei Teilprüfungen.“

2. In der Tabelle 1, in der Zeile „FD 1“, in der Spalte
„MP/TP“ wird die Ziffer „2“ durch die Ziffer „1“ er-
setzt.

Artikel 3

(1) Die Änderung nach Artikel 1 tritt mit Wirkung
vom 1. Oktober 2005 in Kraft. 

(2) Die Änderung nach Artikel 2 tritt mit Wirkung
vom 1. April 2008 in Kraft. 

(3) Die Änderungen treten mit der Genehmigung
durch den Rektor in Kraft. Sie werden im Amtsblatt
der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht.

Genehmigt, Bremen, den 11. April 2008

Der Rektor
der Universität Bremen


